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DIE MANDANTEN-INFORMATION  

JULI 2022 

 

 

 

Allgemeine Steuerzahlungstermine im Juli 2022 
 
Montag, 11.07.2022    Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 
 
      Umsatzsteuer 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
 Freiberufliche Tätigkeit: Wie wird ein Freiberufler aus Versehen gewerblich tätig? 

 Kundenbindungsprogramm: Wie sind Prämien steuerlich zu berücksichtigen? 

 Außergewöhnliche Belastungen: Unterhalt an geduldete Angehörige ist nicht absetzbar 

 Privates Veräußerungsgeschäft: Wann Sie den Buchwert als Entnahmewert ansetzen müssen 

 Privatkliniken: Neue Grundsätze zur Umsatzsteuerbefreiung 
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Freiberufliche Tätigkeit: Wie wird ein Freiberufler aus Versehen gewerblich tätig? 

Ein großer Unterschied zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden ist im Steuerrecht die 
Gewerbesteuer. Diese fällt bei einem Freiberufler nämlich nicht an. Es kann jedoch sein, dass ein 
Freiberufler aufgrund einer teils gewerblichen Tätigkeit doch vollumfänglich gewerbesteuerpflichtig 
wird. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste in einem Fall entscheiden, in dem eine 
Freiberufler-Gemeinschaftspraxis im Nachhinein als gewerblich eingestuft wurde. 
 

Die Klägerin ist eine Gemeinschaftspraxis, die im März 2006 errichtet wurde. Sie ist in das 
Partnerschaftsregister eingetragen. Im Gemeinschaftspraxisvertrag hatten sich sieben approbierte 
Zahnärzte zusammengeschlossen, um gemeinsam Privat- und Kassenpatienten zu behandeln. Im 
Streitjahr betrug der Umsatz eines Arztes nur 0,028 % des gesamten Praxisumsatzes. Dieser Partner 
war hauptsächlich mit der Organisation und Verwaltung der Praxis beauftragt. Nach einer 
Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Gemeinschaftspraxis nicht mehr als 
freiberuflich, sondern als Gewerbebetrieb zu qualifizieren sei. 
 

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Es handele sich um eine 
Gemeinschaftspraxis, weshalb die Ärzte als Mitunternehmer der Klägerin anzusehen seien. Die 
Tätigkeit jedes Arztes müsse durch unmittelbare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung des 
Berufsträgers geprägt sein. Dies könne nicht durch eine besonders intensive leitende 
Organisationstätigkeit ersetzt werden. Jeder Arzt müsse einen wesentlichen Teil seiner 
Arbeitsleistung am Patienten erbringen. Grundsätzlich sei eine Arbeitsteilung in einem Unternehmen 
nicht schädlich, jedoch müsse jeder Arzt aufgrund seiner persönlichen Berufsqualifikation auch im 
arzttypischen Heilbereich tätig sein. Erledige er aber fast ausschließlich kaufmännische Aufgaben, sei 
er nicht freiberuflich tätig. Es liege dann vielmehr eine gewerbliche Tätigkeit vor. Im Ergebnis führte 
die teilweise gewerbliche Tätigkeit dazu, dass die gesamte Tätigkeit der Praxisgemeinschaft als 
gewerblich anzusehen war. 
 

Die Revision beim Bundesfinanzhof wurde zugelassen und auch bereits eingelegt. 
 

Hinweis: Sie haben Fragen zur Freiberuflichkeit? Wir beantworten sie gerne. 
 

Kundenbindungsprogramm: Wie sind Prämien steuerlich zu berücksichtigen? 
 

Es gibt immer mehr Kundenbindungsprogramme. Eines davon ist das „Miles & More“-Programm, bei 
dem sogenannte Bonusmeilen gesammelt und gegen Flüge getauscht werden können. Diese Flüge 
können sowohl privat als auch beruflich genutzt werden. Es stellt sich nun die Frage, ob und wie eine 
berufliche Nutzung steuerlich zu berücksichtigen ist. Das Finanzgericht Hessen (FG) musste darüber 
entscheiden. 
 

Der Kläger ist selbständig und ermittelt seinen Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung. Bei der 
Gewinnermittlung berücksichtigte er die Aufwendungen für betriebliche Flüge, die er wiederum 
komplett mit durch betriebliche Reisen erwirtschafteten „Miles & More“-Prämien bezahlt hatte, als 
Betriebsausgaben in Höhe der Flugkosten. Die Bonusmeilen unterlagen der Pauschalbesteuerung. 
Das Finanzamt erkannte die Betriebsausgaben nicht an. 
 

Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Bei Inanspruchnahme der Prämien 
sei es beim Kläger zu keinem Wertabfluss aus dem Betriebsvermögen gekommen und somit auch 
nicht zu Betriebsausgaben. Es liege auch keine den Gewinn mindernde Einlage vor. Die erworbenen 
Bonusmeilen seien aufgrund ihrer betrieblichen Veranlassung Betriebsvermögen geworden.  
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Bei der Gewinnermittlung seien sie zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme als Betriebseinnahme zu 
erfassen. Würden die Bonuspunkte für berufliche Zwecke verwendet, stehe der fiktiven Einnahme 
ein entsprechender fiktiver Werbungskostenabzug gegenüber. Eine Pauschalversteuerung könne nur 
bei Verwendung der gewährten Bonusmeilen für private Zwecke des Betriebsinhabers vorgenommen 
werden. Dies war hier jedoch nicht der Fall. 
 

Hinweis: Sie sind sich nicht sicher, wie aufgrund von Kundenbindungsprogrammen erworbene 
Prämien zu berücksichtigen sind? Sprechen Sie uns gerne an. 
 

Außergewöhnliche Belastungen: Unterhalt an geduldete Angehörige ist nicht absetzbar 
 

Wer seinen ausländischen Angehörigen die Einreise nach Deutschland ermöglich will, kann sich nach 
dem deutschen Aufenthaltsgesetz gegenüber der Ausländerbehörde verpflichten, hierzulande für 
den Lebensunterhalt der Angehörigen aufzukommen. Entsprechende Unterhaltszahlungen sind nach 
einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) jedoch nicht als außergewöhnliche Belastung 
absetzbar, wenn die unterstützten Angehörigen in Deutschland lediglich geduldet und nicht 
unterhaltsberechtigt sind. 
 

Im zugrunde liegenden Fall hatten in Deutschland lebende Eheleute 2014 eine entsprechende 
Verpflichtungserklärung abgegeben, damit die Schwester der Ehefrau samt Schwager und Nichte aus 
der Ukraine nach Deutschland einreisen durfte (mit einem Schengen-Visum). Später erhielten sie den 
Aufenthaltsstatus „Aussetzung der Abschiebung“, was eine Duldung bedeutete. Die anfallenden 
Unterhaltsleistungen in Höhe von 15.827 € machten die Eheleute als außergewöhnliche Belastung in 
ihrer Einkommensteuererklärung geltend. 
 

Der BFH lehnte einen steuerlichen Abzug ab und verwies darauf, dass Unterhaltszahlungen nach dem 
Einkommensteuergesetz nur absetzbar seien, wenn sie an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen 
flössen, also Verwandte in gerader Linie wie Kinder, Enkel und Eltern. Ein solches Verwandtschafts-
verhältnis lag im zugrunde liegenden Fall nicht vor. Eine gesetzliche Unterhaltsberechtigung ließ sich 
auch nicht aus der abgegebenen Verpflichtungserklärung ableiten, denn durch diese wurde lediglich 
ein öffentlich-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch der Ausländerbehörde begründet und kein 
Anspruch des Ausländers gegenüber „seinem“ Verpflichteten. 
 

Hinweis: Nach einer Weisung der Finanzverwaltung können Unterhaltszahlungen zwar auch bei 
Abgabe einer Verpflichtungserklärung – wie im Urteilsfall – abgesetzt werden, hierfür wird aber 
vorausgesetzt, dass die unterstützten Personen in Deutschland eine Aufenthalts- oder 
Niederlassungserlaubnis haben. Dies war vorliegend aber nicht der Fall. 
 

Privates Veräußerungsgeschäft: Wann Sie den Buchwert als Entnahmewert ansetzen müssen 
 

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist veräußert 
werden, muss der erzielte Veräußerungspreis abzüglich der ursprünglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und der Veräußerungskosten als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften 
versteuert werden. Eine die Zehnjahresfrist auslösende Anschaffung liegt auch vor, wenn eine 
betriebliche Immobilie durch Entnahme in das Privatvermögen gelangt. Für die Ermittlung des 
Gewinns sind dann nicht die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Überträgers 
heranzuziehen, sondern der bei der Überführung aus dem Betriebsvermögen angesetzte 
Entnahmewert. 
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Welche – erheblichen – steuerlichen Auswirkungen ein solcher Wertansatz haben kann, zeigt ein 
neuer Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem eine Grundstücksgemeinschaft, bestehend aus zwei 
Geschwistern, ein Grundstück binnen der Zehnjahresfrist veräußert hatte, wobei der Vater der 
Geschwister das Grundstück zuvor aus seinem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen 
entnommen und im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge auf die Kinder übertragen hatte. 
Einen Entnahmegewinn hatte der Vater damals nicht versteuert. 
 
Die Kinder veräußerten das Grundstück für 570.600 € und wollten bei der Berechnung des 
Veräußerungsgewinns einen Entnahmewert von 556.335 € vom Veräußerungspreis abziehen. Diesen 
Wert leiteten sie aus dem Wert des Nachbargrundstücks ab, das im zeitlichen Zusammenhang mit 
der damaligen Entnahme zu einem entsprechenden Preis verkauft worden war. Das Finanzamt 
brachte jedoch nur die ursprünglichen Anschaffungskosten des Grundstücks (den Buchwert) von 
11.582 € in Abzug, sodass ein steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn von 559.018 € verblieb. 
 
Die Geschwister zogen gegen diesen Wertansatz bis vor den BFH, jedoch ohne Erfolg. Die 
Bundesrichter folgten der Berechnung des Finanzamts und erklärten, dass der Entnahmewert nur 
dann anstelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen sei, wenn er damals durch den 
Entnehmer auch tatsächlich zugrunde gelegt worden sei. Dies war hier aber nicht der Fall, da der 
Vater das Grundstück ohne Aufdeckung der stillen Reserven (erfolgsneutral) aus dem 
Betriebsvermögen entnommen hatte. Somit war der zum Zeitpunkt der Entnahme bestehende 
Buchwert (11.582 €) bei der Ermittlung des privaten Veräußerungsgewinns maßgebend. 
 
Privatkliniken: Neue Grundsätze zur Umsatzsteuerbefreiung 
 

Seit ca. 15 Jahren gibt es in der Rechtsprechung Diskussionen über die Anwendbarkeit der 
Umsatzsteuerbefreiung auf Privatkliniken. Krankenhausbehandlungen und ärztliche 
Heilbehandlungen einschließlich Diagnostik, Befunderhebung, Vorsorge, Rehabilitation, Geburtshilfe 
und Hospizleistungen sowie damit eng verbundene Umsätze sind nach dem Umsatzsteuergesetz 
grundsätzlich steuerfrei – vorausgesetzt, diese Leistungen werden von bestimmten Einrichtungen 
erbracht. 
 

In einem aktuellen Urteilsfall waren Krankenhausleistungen strittig, die von 2009 bis 2012 erbracht 
wurden. Das Finanzamt versagte die Umsatzsteuerbefreiung, da die Klägerin kein zugelassenes 
Krankenhaus war. Das Finanzgericht setzte das Verfahren aus und fragte beim Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) nach. Dieser stellt klar, dass Privatkliniken ähnliche Rahmenbedingungen 
einhalten müssen wie öffentlich-rechtliche Kliniken (z.B. Vergleichbarkeit der Tagessätze und deren 
Berechnung). Entscheidend sei, welche finanzielle Belastung der Patient am Ende der Behandlung 
selbst zu tragen hat. Indiz dafür kann die Kostenübernahme durch einen Träger aus dem System der 
sozialen Sicherheit sein. Ebenso können die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Klinik 
(Personal, Ausstattung, Räumlichkeiten) weitere Kriterien für die Vergleichbarkeit mit öffentlichen 
Krankenhäusern sein. 
 

Hinweis: Es darf nun mit Spannung erwartet werden, wie das vorlegende Gericht die Aussagen des 
EuGH auf den konkreten Fall anwendet. 
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Zum Hintergrund: Seit der Anpassung des Umsatzsteuergesetzes zum 01.01.2009 konnten viele 
Privatkliniken die Umsatzsteuerbefreiung nicht mehr in Anspruch nehmen. Der Gesetzgeber knüpfte 
die Steuerbefreiung ab diesem Zeitpunkt für Krankenhäuser, die nicht von einem öffentlich-
rechtlichen Träger betrieben wurden, an den Bedarfsvorbehalt des Sozialgesetzbuchs.Sofern ein 
Krankenhaus nicht in den Krankenhausbedarfsplan des entsprechenden Bundeslandes aufgenommen 
war, konnte es die Umsatzsteuerbefreiung nach deutschem Recht nicht erhalten. Der 
Bundesfinanzhof hatte allerdings schon im Jahr 2015 entschieden, dass sich Privatkliniken 
unmittelbar auf europäisches Recht berufen können. 
 

Ab 2020 wurde die Umsatzsteuerbefreiung für Privatkliniken ins deutsche Recht übernommen. 
Danach sind Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen eines Krankenhauses, das 
keine Einrichtung des öffentlichen Rechts ist oder bei dem es sich nicht um ein Plankrankenhaus 
gemäß Sozialgesetzbuch handelt (Privatklinik), steuerfrei, wenn das Leistungsangebot der Privatklinik 
dem der zuvor genannten Krankenhäuser entspricht. Zudem müssen Kosten von voraussichtlich 
mindestens 40 % der jährlichen Belegungs- oder Berechnungstage auf Patienten entfallen, bei denen 
für die Krankenhausleistungen kein höheres Entgelt als für allgemeine Krankenhausleistungen nach 
dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflegesatzverordnung berechnet wurde. 
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